
Binswanger

Staatsrechtliches 
Nachsitzen

Sie haben versucht, die Selbstbestimmungsinitiative zu verste-
hen? Es ist Ihnen nicht gelungen? Keine Sorge: Ihr Fehler ist 

das nicht.
Von Daniel Binswanger, 17.11.2018

Bald ist Adventszeit, mit Kränzen und Kerzen – und ich hätte auch einen 
Weihnachtswunsch: Die Eidgenossenschaf soll üZr einige peit von staats-
kolitischen Dauercrashöursen verschont bleiben. Ich kersUnlich habe all-
mählich genug davon. Nnd ich öUnnte mir vorstellen: Ihnen geht es genau-
so.

!ein((( jsage ich Letzt kräventiv, weil das in unserem )and als Erstes immer 
ganz laut gesagt oder besser noch gebrZllt werden mussM – das ist kein State-
ment gegen die direöte Demoöratie. Die direöte Demoöratie ist eine gross-
artige Errungenschaf, ein kolitisches Jiraöel, ein ewiges AlkenglZhen. 
Nnd ja: In der Schweizer Direötdemoöratie geht man viermal kro xahr an die 
Nrne, stimmt ab Zber teilweise sehr öomkleOe Fragen – und muss sich no-
lens volens mit manchmal unZbersichtlichen pusammenhängen vertraut 
machen. Vder sagen wir mal: Jan sollte.

Aber die beiden Torlagen zur Selbstbestimmungsinitiative und zu den Ter-
sicherungsdeteötiven sind ein derartiges üormalLuristisches Desaster, dass 
der beRissene Heil des Stimmvolöes nun seit Wochen nachsitzen muss. 
Er muss nicht nur die AbstimmungsbZchlein kauöen, sondern auch noch 
Bundesgerichtsurteile, Sozialversicherungsstatistiöen und bundesrätliche 
Berichte, sollte sie öritisch krZüen und vergleichen, um sich irgendwie ei-
nen Peim auü die anzunehmenden oder abzulehnenden Pechtsbestim-
mungen zu machen. Nnd er scheitert damit öläglich.
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Denn Zber Dinge, die öeine rechtliche Konsistenz haben, öann man sich 
auch öein öonsistentes Nrteil bilden. Was zur Ternebelung lanciert wird, 
öann öeine Klarheit schaÜen. Ich wZrde mir deshalb wZnschen, dass das 
Schweizer Tolö mal wieder Zber eine Torlage abstimmen darü, bei der man 
sogar weiss, worum es wirölich geht. Bei der das staatskolitische !achsit-
zen in mehr resultiert als in JuÜensausen, Jigräne – und Entscheiden mit 
öaum abschätzbaren Folgen.

Immerhin bin ich guter 2oÜnung, dass dieser Weihnachtswunsch auch 
bald einmal erüZllt wird. pum Beiskiel, wenn wir abstimmen werden Zber 
die Initiative zur AbschaÜung der 0ersonenüreizZgigöeit, die diesen Som-
mer eingereicht worden ist. Da weiss man, worum es sich handelt: Entwe-
der sind Sie üZr die 0ersonenüreizZgigöeit, oder Sie sind dagegen. Entweder 
wollen Sie weniger Ausländer im )and, oder Sie öUnnen ganz gut mit den 
Letzigen Terhältnissen leben. xa oder nein, abschaÜen oder nicht abschaü-
üen. Auü eine ölare Frage wird eine ölare Antwort gegeben werden.

Wie wohltuend das sein wird nach der Selbstbestimmungsinitiative. Was 
will die Initiative? Wir wissen es nicht. Was motiviert ihre NnterstZtzer? 
Wir öUnnen nur skeöulieren. Was wäre das Ergebnis im Fall einer Annah-
me? 1berlassen Sie sich ihrer Fantasie.

Was also will die Initiative? !ach ständig wiederholter Aussage der BeüZr-
worter will sie einen Pechtszustand wiederherstellen, der durch einen Ent-
scheid der pweiten UÜentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im 
Vötober G«[G ausser Kraf gesetzt worden sei. TUlöerrecht sei klUtzlich Zber 
)andesrecht erhoben worden. Altbewährte Hraditionen seien auü den Kokü 
gestellt worden. Ein antidemoöratischer Staatsstreich sei das, nichts weni-
ger.

Nnd schon geht es los mit dem BZÜeln. Doch beschränöen wir uns auü 
das !Utigste: Die 0assage in dem Bundesgerichtsurteil, die damals die ST0 
so sehr in Wallung brachte, dass diese bis heute die aöute perstUrung 
der Schweizer Demoöratie beüZrchtet, war lediglich ein obiter dictum, eine 
sogenannte Pandbemeröung. Ein obiter dictum hat aber öeinerlei rechts-
setzende Kraf, nach dem Bundesgerichtsgesetz nicht einmal kräLudiziel-
le Kraf. Es öann die Pechtsüortentwicölung beeinRussen, aber es ist üZr 
die anderen Kammern des Bundesgerichts in öeiner Weise bindend. Die 
PechtskraOis der Schweiz hat sich mit besagtem obiter dictum schon des-
halb nicht geändert, weil sich nicht einmal die PechtskraOis des Bundes-
gerichts geändert hat – ganz einüach deshalb, weil ein obiter dictum die 
PechtskraOis nicht ändern öann. Warum die ST0 bis heute behauktet, die-
ses Bundesgerichtsurteil stelle einen hUchstrichterlichen 0utschversuch 
dar und habe einen pustand zerstUrt, der unbedingt wiederhergestellt wer-
den muss? ]ood lucö, bZÜeln Sie weiter( Es wird trotzdem schwer zu ver-
stehen bleiben.

Eine naheliegende Weise, dieses WeiterbZÜeln zu betreiben, wäre das Stu-
dium eines Bundesratsberichts vom Järz G«[«, den die ST0 neuerdings sti-
lisiert zur Pechtskhilosokhie einer Welt, die noch in Vrdnung war. So steht 
in dem HeOt zu lesen: »!ach Ansicht des Bundesrates sind die rechtsan-
wendenden BehUrden grundsätzlich gehalten, vUlöerrechtswidrige Terüas-
sungsbestimmungen anzuwenden, wenn diese LZnger als die vUlöerrechtli-
che Bestimmung 3...4 sowie direöt anwendbar sind  jSeite G G M. So weit, so 
gut: Der Bundesrat schrieb damals, dass vUlöerrechtswidrige Terüassungs-
bestimmungen angewandt werden sollen – grundsätzlich und nach JUg-
lichöeit.
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Denn noch im selben Absatz des dicöen Berichts steht auch: »FZr diesen 
)Usungsansatz ist öeine Terüassungsänderung nUtig.  Denn, so heisst es 
weiter im nächsten Abschnitt: »Im 1brigen hat sich gezeigt, dass in diesem 
Bereich ein ReOibles Torgehen einer zu schematischen oder mechanischen 
)Usung vorzuziehen ist  jSeite G G M. Das heisst, der Bundesrat wollte ge-
nau nicht, dass eine starre 2ierarchie zwischen Terüassung und TUlöerrecht 
eingeüZhrt wird, sondern dass das Bundesgericht ReOibel abwägen öann. 
Ausgerechnet dieser Bericht soll nun der 2auktbeweis daüZr sein, dass wir 
zu einer starren !ormenhierarchie »zurZcööehren  mZssen? Sie verstehen 
das nicht? Jacht nichts( BZÜeln Sie weiter(

Denn das wird Sie unweigerlich zur leidigen Frage der Jenschenrechte 
üZhren. Die ST0 bestreitet heute vehement, die Eurokäische Jenschen-
rechtsöonvention jEJPKM öZndigen zu wollen, aber das war weiss ]ott 
nicht immer so. Honi Brunner redete im Februar G«[  davon, dass die KZn-
digung naheliegend sei, Bundesrat Jaurer beantragte im !ovember G«[  
nach nie dementierten und von der ST0-0arteiüZhrung begeistert bestä-
tigten Berichten im Bundesrat die KZndigung der EJPK, 2ans-Neli Togt 
skrach bis vor öurzem davon, man mZsse die KZndigung in Kauü nehmen. 
Nnd Letzt? Abraöadabra: ]ilt alles nicht mehr. !ur bUswillige Tolösverhet-
zer, so heisst es Letzt, wZrden eine so ker de Nnterstellung machen. Die ST0 
liebt, die ST0 verteidigt, die ST0 schZtzt die Jenschenrechtsöonvention. 
Was also ist die wahre Absicht? BZÜeln Sie weiter(

Denn es wird noch wirrer. Die ST0 sagt heute, dass man die EJPK nicht 
öZndigen, sondern im Fall einer Kollision mit Terüassungsrecht ganz ein-
üach nicht umsetzen soll. Das heisst, wir sollen einerseits die Eurokäische 
Jenschenrechtsöonvention unangetastet in Kraf lassen und gleichzeitig 
ganz o ziell von ]esetzes wegen in bestimmten Fällen nicht anwenden. 
Einen solchen Nmgang mit der EJPK kraötiziert bisher nur ein einziges 
Jitglied des Eurokarates: Pussland. VÜenbar lieüert 0utin Letzt das neue 
)eitbild üZr Jenschenrechtsgarantien.

Sie nden das bizarr? ]emach. Die Abstrusheiten üangen erst an. Denn im 
InitiativteOt steht ölikk und ölar, dass »vUlöerrechtliche Terträge, deren ]e-
nehmigungsbeschluss dem Peüerendum unterstanden hat  üZr die rechts-
anwendenden BehUrden massgebend seien. Das 0roblem ist: Die EJPK 
selber unterstand zwar nicht dem Peüerendum, die meisten, teilweise sehr 
grundlegenden pusatzkrotoöolle hingegen schon. In einer Erölärung von 

[ Pechtskroüessoren der Nniversität pZrich wird üestgehalten, dass die 
Jassgeblichöeit der pusatzkrotoöolle durchaus auch die Jassgeblichöeit 
der Jutteröonvention, das heisst der EJPK, nach sich ziehen öUnnte. Das 
wZrde schlicht bedeuten, dass es sich die Initianten mit ihrem eigenen In-
itiativteOt verunmUglichen, die EJPK nur teilweise anzuwenden. Sie wäre 
nach ihrem eigenen Torschlag weiterhin vollumüänglich massgebend, auch 
wenn es doch gerade der Sinn der Initiative war, die Jassgeblichöeit der 
EJPK einzuschränöen.  

Ist das nun ein diabolischer Schachzug jweil eine »nicht intendierte  Jass-
geblichöeit La zum Beiskiel eine »nicht intendierte  KZndigung rechtüer-
tigen öUnnteM? Vder ist es einüach maröerschZtterndes Dilettantentum? 
Wenn Sie Skass daran haben, im Dunöeln zu takken, dann bZÜeln Sie wei-
ter. Wenn Sie glauben, Terwirrung sei das Jass der Selbstbestimmung, 
dann sagen Sie xa. Nnd sonst schicöen Sie diesen !onsens an den Absender 
zurZcö. 

Illustration: Alex Solman
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Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.
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